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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. FRADER~ TO~LI~G, 

r·;ARvIAN-SCHLOS2,ER und Genossen haben an mich unter der 

r:r.1038jJ am 24. Jänner 1973 eine A.nfrage, betreffend 

Dienstzeitregelung der Angehörigen des Bundesheeres 

und bestimmter Gru:ppen.von~ngehörigen der Heeresver­

wal tung, gerichtet, die folgenden ~'Jortlaut hat: 

Ob1'ITohl mit ,,:irksamkei t vom 1. Dezember 1972 die Bestim­

mungen der 24 .. Gehaltsgesetz-Novelle in Hirksamkeit getreten 

sind, wurde bis zum heutigen Tage keine Verordnung über 

einen verlängerten Dienstplan beim Bundesheer erlassen. 

Dies hat zur Ii'olge, daß beim Bundesheer nach wie vor die 

alten Bestimmungen gelten. Insbesondere betrifft dies die 

Pauschalgebühr , durch die nach wie VGr tlehrdienstleistun­

gen global abgegolten\Alerden, so daß keine Überstunden 

zur Verrechnung gelangen können. 

Im Gegensatz hiezuwurde die \.Jochendienstzeit für die Be­

amten der Exekutive bereits durch Verordnung geregelt und 

darin ein verlängerter Dienstplan von 43 viochenstunden vor­

gesehen. 

Dem gegenüber wurde für die Angehörigen des Bundesheeres 

zunächst ein verlängerter \v'ochendienstplan von wie bisher 

48 ·.:ochenstunden vorgesehen une im Laufe von Verhandlungen 

dann ein solcher von 45 'vJochenstunden angeboten. Die zu-
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stlindigen Gewerksch~ftsvertreter haben bei den Verhand­

lungen erkllirt, daß sie nur, so wie bei der Exekutive, 

einem verl~ngerten Dienstplan von 43 Wochenstunden zu­

stimmen können .. 

Lieser i"\.uffo.ssung schließen sich die anfragenden Abgeord­

neten an und stellen daher an den Herrn Bundeskanzler die 

A n fra Pi e : 

1) Welche Umsttinde sind maß[eblich dafUr, daß fUr die An­

Gehörigen des Buncesheeres und bestimmter Gruppen von 

Angehörigen der Heeresverwaltung bis zum heutigen Tage 

noch keine Verordnung fUr einen verlängerten Dienstplan 

erlassen wurde? 

2) "-Jann ist mit der Erlassung dieser Verordnung für den 

unter runkt 1) angeführten Fersonenkreis zu rechnen? 

3) Sind Sie bereit auch für die Angehörigen des Bundes­
heeres und besti.:::;:nter Gruppen von Angehörigen der Heeres­

verwaltung, gleich wie bei der Exekutive, in der zu er­
lassenden Verordnung einen verlängerten Dienstplan von 

43 \Jochenstunden vorzusehen? 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Die in der Anfrage angezogene Verordnung der Bundesregie­

rung wurde in der Sitzung des ~inisterrates am 130 Feber 

1(~73 beschlosseno Demnach umfaßt die \~ochendienstzeit der 

zeitverpflichteten Soldaten, der Berufsoffiziere, der Be­

amten und Vertragsbediensteten, die gemäß § 11 des Wehr­
gesetzes zur.\usUbung einer l1nteroffiziersfunktion heran­

gezogen werden, sowie der Fersonen, die nach E 11a des 
~ehrgesetzes in einer Offiziersfunktion verwendet werden, 

43 Stunden .. 

Auf Grund dieser VeT'OT'nnllnr1' ~i nn nll P HpPT'AC!'InO"ohn.,..; ("1"Q'n 

die seinerzeit eine PauschalgebUhr gemäß § 18 Gehalts-
gesetz in der Fassung vor der 240 Gehaltsgesetz-ITovelle 

erhalten haben, in die 43 Stunden - Regelung einbezogen. 
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